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Textliche Festsetzungen

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeinen Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO

Die nach § 4 (2) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
- Ziffer 4: Gartenbaubetriebe,
- Ziffer 5: Tankstellen,
sind gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2. Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 16 und 18 BauNVO)

2.1 Gemäß § 16 (3) BauNVO darf im allgemeinen Wohngebiet (WA) eine Firsthöhe 
(Oberkante Dach) von 10,50 m über der Höhe der Oberkante der das jeweilige Gebäude 
erschließenden fertig gestellten öffentlichen Verkehrsfläche - Kamener Straße -  nicht 
überschritten werden. Die Höhe wird gemessen im rechten Winkel von der jeweiligen 
Gebäudemitte zum dieser Fassade zugewandten Fahrbahnrand.

2.2 Gemäß § 16 (3) BauNVO darf in der Gemeinbedarfsfläche - evangelisches 
Gemeindezentrum 2 - eine Firsthöhe (Oberkante Dach) von 10,50 m über der Höhe der 
Oberkante der das jeweilige Gebäude erschließenden fertig gestellten öffentlichen 
Verkehrsfläche - Kamener Straße -  nicht überschritten werden. Die Höhe wird gemessen im 
rechten Winkel von der jeweiligen Gebäudemitte zum dieser Fassade zugewandten 
Fahrbahnrand.

2.3 Die maximalen Firsthöhen dürfen ausnahmsweise durch die Technik bedingte und 
genutzte Aufbauten, wie Aufzugsmaschinenhäuser, Ausgänge von notwendigen 
Treppenhäusern, usw. überschritten werden. Der Umfang dieser Überschreitungen ist auf 
das technisch notwendige und erforderliche Maß zu begrenzen.

3. Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW)

3.2 Der Abstand der Garagen zur öffentlichen Verkehrsfläche muss mindestens 5,0 m 
betragen, wenn die Garagenöffnungen der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandt sind. (§ 
12 Abs. 6 BauNVO)

3.3 Die Stellplätze, Zufahrten und Erschließungswege sind mit versickerungsfähigem 
Oberflächematerialen (Porenstein oder sonstiges wasserdurchlässiges Material wie 
Pflasterung mit Rasenfugen, Schotterrasen) zu befestigen. 

4. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
4.1 Die in der privaten Grünfläche - Parkanlage - vorhandenen Bäume sind zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind die vorhandenen Bäume zu ersetzen. 
Ergänzungspflanzungen mit bodenständigen, einheimischen Arten sind zulässig.

5. Pflanzgebot (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

5.1 Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB sind zur Abgrünung der festgesetzten Stellplatzanlage zum 
öffentlichen Verkehrsraum sowie zum Nachbargrundstück Sträucher und Bäume heimischer 
standortgerechten Gehölze (siehe Pflanzliste) zu bepflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu 
pflegen.

6. Örtliche Bauvorschriften  (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW)

6.1 Die Dacheindeckung ist mit unglasierten und nichtblendenden Dachmaterialien 
auszuführen. Bei flachgeneigten Dächern sind auch andere geeignete Materialien - z.B. 
Zinkblech - zulässig.

7. Rechtsgrundlagen:

§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 
14. Juli 1994 (GV.NW S. 666/SGV. NW 2023) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
01. Oktober 2004 (BGBl. I S. 2414) i.V.m. der Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) vom 26. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) - 
jeweils in der gegenwärtig geltenden Fassung -

§ 86 (1) und (4) der Bauordnung für das Land Nordrhein Westfalen (Landesbauordnung - 
BauO NRW) vom 13. April 2000 (GV.NW.S.255/SGV.NW.232) -in der gegenwärtig 
geltenden Fassung-

Großkronige Bäume für den Straßenraum, innerorts (Stellplätze/Planstraßen, Bankette)
Acer platanoides "Emerald Queen"
Acer platanoides "Globosum"  
Acer saccharinum   
Fraxinus excelsior "Westhof`s Glorie" 
Fraxinus excelsior "Atlas"    

Pflanzgröße: Bäume: Hochstamm, mind. 3 x verschult, StU 16-18; Pflanzsicherung an Doppelpfahl

Heimische, standortgerechte Heckenpflanzen
Sträucher
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Rosa canina 
Prunus spinosa 
Viburnum opulus  
Rubus spec.  
Salix caprea 

Eingebürgerte, standortgerechte Sträucher
Amelanchier lamarkii  
Buddleia spec. (i.S.) 
Deutzia spec. (i.S.)   
Forsythia spec. (i.S.)   
Philadelphus coronarius (i.S.)  
Rosa spec. (Arten u. Sorten)  
Spiraea spec. (i.S.)   
Syringa vulgaris (i.S.) 
Weigelia spec. (i.S.)
Euonymus europeaus
Cornus sanguinaea 

Eingebürgerte, standortgerechte Heckenpflanzen-Arten 
Ligustrum vulgare "Atrovirens" 
Rosa rugosa (i.S.)  
Spiraea spec. (i.S.)  

Spitzahorn, kegelförmig
Kugelahorn
Silber-Ahorn
Esche, Sorte "Westhof`s Glorie"; nicht fruchtend
Esche, Sorte "Atlas"

Hasel
Eingriffliger Weißdorn
Hundsrose
Schlehe
Gew. Schneeball
Brombeere
Salweide

Kupfer-Felsenbirne
Schmetterlingssträucher / Sommerflieder, in Sorten
Deutzien / Sternchensträucher, in Sorten
Forsythien / Goldglöckchen, in Sorten
Pfeifensträucher / Gartenjasmin, in Sorten
Strauchrosen, versch. Arten u. Sorten
Spiersträucher, in Sorten
Flieder, in Sorten
Weigelien / Glockensträucher, in Sorten
Pfaffenhütchen
Hartriegel

Immergrüner Liguster; Immergrüne Heckenpflanze
Apfelrose (in Sorten)
Spierstrauch (in Sorten)

Anlage - ‚Pflanzenarten-Liste'

Bezugspunkt FahrbahnBezugspunkt für Trauf- und Firsthöhe

zu 2. Höhenlage baulicher Anlagen
Die Definition  der Bezugspunkte der Trauf-und Firsthöhen dient der Ilustratuion und ist keine Festsetzung.


